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19. Sitzung 
 

der Vorarlberger Landesregierung 

am 30. Mai 2017 
 

BESCHLÜSSE: 

 

Der Kolpingfamilie Dornbirn (Beitrag zur Betriebsführung des Kolpinghauses Dornbirn für die Jahre 2016 und 2017), 
verschiedenen Antragsstellern (Energieförderung für Wohnbauten, Sozialökonomischer Betrieb) und dem BIFO (Projekt 
Talente Check, Landesbeitrag 2017) werden Beiträge gewährt. 

 

Der Tätigkeitsbericht 2016 des Wohnbaufonds für das Land Vorarlberg sowie der Rechnungsabschluss des Sozialfonds 2016 
und der Tätigkeitsbericht des Sozialfonds über das Jahr 2016 werden dem Landtag vorgelegt. 

 

Der Voranschlag für das Jahr 2017 des Landeskrankenhauses Hohenems wird genehmigt. 

 

Der vom Landessportbeirat befürwortete Jahresplan 2017 für den Einsatz von Sportförderungsmitteln (Besondere 
Förderung des Leistungs- und Spitzensports, Förderung des Jugend- und Nachwuchssportes, Förderung des Breitensports, 
Sportabzeichen, Medaillen, Ehrenpreise und Sportpublikationen) wird genehmigt. 

 

Für den Regionalentwicklungsprozess IM WALGAU werden finanzielle Mittel gewährt. 

 

Die Generalplanungsleistungen für die Landesstraßenbereiche des Vorhabens L 45, Schmitternstraße, Dornbirn - Lustenau, 
Aus- und Neubau L 45 und L 39, km 0,0 – km 3,27, werden vergeben. 

 

Die Elektroinstallationsarbeiten für die Adaptierung des Verwaltungstraktes und des Festsaales der Landesberufsschule 
Bregenz werden vergeben. 

 

Der Durchführung eines Wettbewerbs zur Vergabe der Agenturleistungen für die Kommunikationskampagne „Image – 
Pflege“ für den Zeitraum 2017 bis 2019 wird zugestimmt. 

 

Die Erstattung einer Stellungnahme durch den Landeshauptmann zum Verfahren betreffend die Verleihung der Konzession 
an die Seillifte Oberlech GmbH & CoKG zum Bau und Betrieb der kuppelbaren Sechsersesselbahn im Gemeindegebiet Lech 
wird befürwortet. 

 

Für die Vorarlberger Landesregierung 

im Auftrag 

Dr. Harald Schneider 

INHALT: Regierungssitzung – Ausschreibung Schilehrerprüfung – Jahresbilanz Vorarlberger Landes-Versicherung V.a.G. 
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Ausschreibung der Schilehrerprüfung 
 

Der nächste Termin für die Schilehrerprüfung 1. Teilprüfung (Praktikantenprüfung) ist: 

 

Zeit: Samstag 22. und Sonntag 23. Juli 2017,  

Anmeldeschluss: Freitag 23. Juni 2017 beim Vorarlberger Schilehrerverband 

 

Ort: Theoretische Prüfung: Hotel Rindererhof, A-6293 Hintertux 

Praktische Prüfung: Hintertuxer Gletscher 

 

Zugelassen werden  gemäß § 22 Abs. 4 Schischulgesetz Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben. 

 

Für die Prüfungskommission 

Die Vorsitzende 

Dr. Elisabeth Winner-Stefani 
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VORARLBERGER LANDES-VERSICHERUNG V.a.G., Bregenz 
 

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016 mit Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen 

 

 

Versicherungstechnische Rechnung 

1. Abgegrenzte Prämien 

a) Verrechnete Prämien 

aa) Gesamtrechnung 68.246.389,96 65.293.006,05 

ab) Abgegebene Rückversicherungsprämien -22.261.105,47 -21.221.704,14 

b) Veränderung durch Prämienabgrenzung 

ba) Gesamtrechnung -72.596,23 -135.795,61 

bb) Anteil der Rückversicherer 35.383,64 43.104,70 

 45.948.071,90 43.978.611,00 

2. Sonstige versicherungstechnische Erträge 163.763,00 175.881,16 

3. Aufwendungen für Versicherungsfälle 

a) Zahlungen für Versicherungsfälle 

aa) Gesamtrechnung -35.094.751,95 -35.181.849,58 

ab) Anteil der Rückversicherer 9.895.833,73 10.289.305,29 

b) Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 

ba) Gesamtrechnung -16.139.629,72 -5.758.579,00 

bb) Anteil der Rückversicherer 11.192.383,28 3.291.941,94 

-30.146.164,66 -27.359.181,35 

4. Erhöhung von versicherungstechnischen Rückstellungen 

a) Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen 

aa) Gesamtrechnung -199.398,00 -185.752,00 

ab) Anteil der Rückversicherer 159.100,00 0,00 

 -40.298,00 -185.752,00 

5. Verminderung von versicherungstechnischen Rückstellungen 

a) Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen 

aa) Gesamtrechnung 0,00 10.500,00 

6. Aufwendungen für die erfolgsabhängige Prämienrückerstattung 

Gesamtrechnung -1.250.300,00 -4.113.000,00 

7. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 

a) Aufwendungen für den Versicherungsabschluss -17.980.764,20 -16.767.416,14 

b) Sonstige Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb -4.717.164,40 -3.798.566,76 

c) Rückversicherungsprovisionen und Gewinnanteile aus 

 Rückversicherungsabgaben 6.229.360,10 6.249.781,78 

 -16.468.568,50 -14.316.201,12 

8. Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen -794.766,34 -2.316.609,27 

9. Veränderung der Schwankungsrückstellung 255.634,00 3.086.324,00 

10. Versicherungstechnisches Ergebnis -2.332.628,60 -1.039.427,58 

Nichtversicherungstechnische Rechnung 

1. Versicherungstechnisches Ergebnis -2.332.628,60 -1.039.427,58 

2. Erträge aus Kapitalanlagen und Zinsenerträge 

a) Erträge aus Beteiligungen 56.354,87 249.864,26 

 (davon verbundene Unternehmen) (859,16) (196.104,26) 

b) Erträge aus Grundstücken und Bauten 1.134.796,05 924.558,27 

c) Erträge aus sonstigen Kapitalanlagen 3.724.288,47 4.284.736,83 

d) Erträge aus Zuschreibungen 278.840,98 0,00 

 2016 
EUR 

2015 
EUR 

Schaden- und Unfallversicherung 
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e) Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen 2.676.297,88 305.556,99 

f) Sonstige Erträge aus Kapitalanlagen und Zinsenerträge 201.785,79 163.433,41 

8.072.364,04 5.928.149,76 

3. Aufwendungen für Kapitalanlagen und Zinsenaufwendungen 

a) Aufwendungen für die Vermögensverwaltung -625.469,33 -472.987,18 

b) Abschreibungen von Kapitalanlagen -2.767.513,31 -2.115.953,36 

c) Zinsenaufwendungen 0,00 -937,73 

d) Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -4.458,88 -20.649,16 

 -3.397.441,52 -2.610.527,43 

4. Sonstige nichtversicherungstechnische Erträge 3.963,90 0,00 

5. Sonstige nichtversicherungstechnische Aufwendungen -20.105,12 -36.275,07 

6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.326.152,70 2.241.919,68 

 

 

Versicherungstechnische Rechnung 

1. Abgegrenzte Prämien 

a) Verrechnete Prämien  

aa) Gesamtrechnung 24.107.348,02 24.191.908,80 

ab) Abgegebene Rückversicherungsprämien -2.296.077,16 -2.323.207,93 

b) Veränderung durch Prämienabgrenzung 

ba) Gesamtrechnung -17.073,96 -71.120,36 

bb) Anteil der Rückversicherer -55.629,34 208.149,73 

 21.738.567,56 22.005.730,24 

2. Kapitalerträge des technischen Geschäfts 9.093.451,82 8.332.091,23 

3. Nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen gemäß Posten C. der Aktiva 1.145.687,65 1.324.993,84 

4. Sonstige versicherungstechnische Erträge 43,39 30,64 

5. Aufwendungen für Versicherungsfälle 

a) Zahlungen für Versicherungsfälle 

aa) Gesamtrechnung -17.261.132,12 -18.172.442,52 

ab) Anteil der Rückversicherer 1.476.124,74 1.604.049,79 

b) Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 

ba) Gesamtrechnung 271.438,74 -263.014,31 

bb) Anteil der Rückversicherer -109.346,60 -16.594,82 

 -15.622.915,24 -16.848.001,86 

6. Erhöhung von versicherungstechnischen Rückstellungen  

a) Deckungsrückstellung 

aa) Gesamtrechnung -8.748.744,61 -7.232.059,03 

ab) Anteil der Rückversicherer 881.976,63 554.171,76 

 -7.866.767,98 -6.677.887,27 

7. Aufwendungen für die erfolgsabhängige Prämienrückerstattung bzw. 

Gewinnbeteiligung der Versicherungsnehmer 

Gesamtrechnung -3.800.000,00 -2.406.944,94 

8. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 

a) Aufwendungen für den Versicherungsabschluss -2.675.243,13 -3.027.592,37 

b) Sonstige Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb -1.221.506,61 -1.048.410,58 

c) Rückversicherungsprovisionen und Gewinnanteile aus Rückversicherungsabgaben 388.610,44 136.734,96 

 -3.508.139,30 -3.939.267,99 

9. Nicht realisierte Verluste aus Kapitalanlagen gemäß Posten C. der Aktiva -12.392,13 -171.653,33 

10. Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen -101.977,27 -424.409,51 

 2016 
EUR 

2015 
EUR 

Lebensversicherung 



 

Seite 5 | ABl. Nr. 21/2017 | www.vorarlberg.at/amtsblatt 

 

11. Versicherungstechnisches Ergebnis 1.065.558,50 1.194.681,05 

Nichtversicherungstechnische Rechnung 

1. Versicherungstechnisches Ergebnis 1.065.558,50 1.194.681,05 

2. Erträge aus Kapitalanlagen und Zinsenerträge   

a) Erträge aus Grundstücken und Bauten 860.637,42 836.741,70 

b) Erträge aus sonstigen Kapitalanlagen 6.989.454,42 7.271.131,75 

c) Erträge aus Zuschreibungen 794.159,28 0,00 

d) Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen 369.664,18 394.394,68 

e) Sonstige Erträge aus Kapitalanlagen und Zinsenerträge 619.887,51 533.998,11 

9.633.802,81 9.036.266,24 

3. Aufwendungen für Kapitalanlagen und Zinsenaufwendungen 

a) Aufwendungen für die Vermögensverwaltung -277.874,97 -216.783,41 

b) Abschreibungen von Kapitalanlagen -242.329,95 -486.266,56 

c) Zinsenaufwendungen 0,00 -1.125,04 

d) Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -20.146,07 0,00 

 -540.350,99 -704.175,01 

4. In die versicherungstechnische Rechnung übertragene Kapitalerträge -9.093.451,82 -8.332.091,23 

5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.065.558,50 1.194.681,05 

 

 

Nichtversicherungstechnische Rechnung 

1. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

Schaden- und Unfallversicherung 2.326.152,70 2.241.919,68 

Lebensversicherung 1.065.558,50 1.194.681,05 

3.391.711,20 3.436.600,73 

2. Steuern vom Einkommen  -478.931,32 -946.604,28 

3. Jahresüberschuss 2.912.779,88 2.489.996,45 

4. Zuweisung an Rücklagen 

a) Zuweisung an die Risikorücklage -71.000,00 -50.000,00 

b) Zuweisung an die Sicherheitsrücklage -552.000,00 -733.000,00 

c) Zuweisung an freie Rücklagen -2.289.779,88 -1.706.996,45 

 -2.912.779,88 -2.489.996,45 

5. Jahresgewinn = Bilanzgewinn 0,00 0,00 

 

Bilanz zum 31. Dezember 2016 mit Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen 

 

 

 

A. Immaterielle Vermögensgegenstände 

I. Sonstige immaterielle  

Vermögensgegenstände 144.152,21 0,00 144.152,21 208.595,57 

B. Kapitalanlagen 

I. Grundstücke und Bauten 16.949.532,36 16.115.644,56 33.065.176,92 33.042.528,96 

II. Kapitalanlagen in verbundenen 

Unternehmen und Beteiligungen 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 237.402,40 0,00 237.402,40 237.402,40 

2. Beteiligungen 1.303.180,30 0,00 1.303.180,30 1.303.180,30 

3. Schuldverschreibungen und andere 

  Wertpapiere von und Darlehen an 
 Unternehmen, mit denen ein 
 Beteiligungsverhältnis besteht 120.935,71 0,00 120.935,71 0,00 

 2016 
EUR 

2015 
EUR 

Gesamt 

 AKTIVA 31.12.2015 
Insgesamt 

EUR 

31.12.2016 
Leben 

EUR 
Insgesamt 

EUR 
Schaden und Unfall 

EUR 
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III. Sonstige Kapitalanlagen 

1. Aktien und andere nicht  

 festverzinsliche Wertpapiere 91.702.771,42 68.053.554,67 159.756.326,09 133.128.488,12 

2. Schuldverschreibungen und andere  

 festverzinsliche Wertpapiere 37.069.838,90 109.801.980,41 146.871.819,31 145.526.974,97 

3. Hypothekenforderungen 0,00 0,00 0,00 3.143,33 

4. Vorauszahlungen auf Polizzen 0,00 3.632,69 3.632,69 28.949,51 

5. Sonstige Ausleihungen 9.000.000,00 19.200.000,00 28.200.000,00 30.642.532,50 

C. Kapitalanlagen der fondsgebundenen  

und der indexgebundenen Lebensversicherung 0,00 42.525.951,88 42.525.951,88 41.201.919,01 

D. Forderungen 

I. Forderungen aus dem direkten Versicherungsgeschäft 

1. an Versicherungsnehmer 747.658,33 241.370,80 989.029,13 1.218.653,10 

2. an Versicherungsvermittler 46.087,91 3.828,09 49.916,00 152.963,48 

3. an Versicherungsunternehmen 656.326,07 0,00 656.326,07 459.514,48 

II. Abrechnungsforderungen aus dem 

Rückversicherungsgeschäft 104.524,42 1.460,62 105.985,04 501.347,81 

III. Sonstige Forderungen 988.263,16 458.083,71 1.446.346,87 1.410.860,76 

E. Anteilige Zinsen  790.575,33 2.934.454,58 3.725.029,91 4.082.895,52 

F. Sonstige Vermögensgegenstände 

I. Sachanlagen (ausgenommen Grund- 

stücke und Bauten) und Vorräte 996.357,19 11.617,44 1.007.974,63 1.012.180,17 

II. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten  

und Kassenbestand 9.004.256,46 158.291,42 9.162.547,88 8.387.774,24 

III. Andere Vermögensgegenstände 89.360,30 0,00 89.360,30 71.500,00 

G. Rechnungsabgrenzungsposten 1.310.715,62 3.892,23 1.314.607,85 1.341.291,06 

H. Aktive latente Steuern 4.739.576,07 92.524,41 4.832.100,48 4.195.652,16 

I. Verrechnungsposten zwischen 

den Abteilungen -2.967.121,31 2.967.121,31 0,00 0,00 

 173.034.392,85 262.573.408,82 435.607.801,67 408.158.347,45 

 

 

 

A. Eigenkapital  

I. Gewinnrücklagen 

1. Sicherheitsrücklage 14.619.000,00 8.953.000,00 23.572.000,00 23.020.000,00 

2. Freie Rücklagen 28.298.742,55 16.977.557,61 45.276.300,16 43.163.526,99 

II. Risikorücklage  1.837.000,00 740.000,00 2.577.000,00 2.506.000,00 

B. Versicherungstechnische Rückstellungen im Eigenbehalt 

I. Prämienüberträge 

1. Gesamtrechnung 8.177.496,17 1.992.114,30 10.169.610,47 10.099.587,05 

2. Anteil der Rückversicherer -2.194.981,17 -1.020.891,21 -3.215.872,38 -3.236.631,08 

II. Deckungsrückstellung 

1. Gesamtrechnung 0,00 178.993.987,58 178.993.987,58 170.813.213,17 

2. Anteil der Rückversicherer 0,00 -1.458.590,00 -1.458.590,00 -553.945,00 

III. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 

1. Gesamtrechnung 105.929.642,71 604.382,06 106.534.024,77 90.705.476,96 

2. Anteil der Rückversicherer -49.318.173,57 -229.369,30 -49.547.542,87 -38.464.506,19 

IV. Rückstellung für erfolgsabhängige Prämienrücker- 
stattung bzw. Gewinnbeteiligung der Versicherungsnehmer 

1. Gesamtrechnung 8.899.615,38 5.960.981,80 14.860.597,18 15.324.886,66 

 
   Insgesamt 

EUR 

31.12.2015 
Insgesamt 

EUR 

31.12.2016 
Leben 

EUR 
Schaden und Unfall 

EUR 

PASSIVA 
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V. Schwankungsrückstellung 10.320.500,00 0,00 10.320.500,00 10.576.134,00 

VI. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen 

1. Gesamtrechnung 1.260.307,00 29.800,00 1.290.107,00 1.077.230,00 

2. Anteil der Rückversicherer -168.111,00 0,00 -168.111,00 -8.498,00 

C. Versicherungstechnische Rückstellungen der 
fondsgebundenen und der indexgebundenen 
Lebensversicherung 

1. Gesamtrechnung 0,00 41.128.442,86 41.128.442,86 39.245.820,27 

D. Nichtversicherungstechnische Rückstellungen 

I. Rückstellungen für Abfertigungen 6.225.000,00 0,00 6.225.000,00 6.278.000,00 

II. Rückstellungen für Pensionen 26.832.500,00 0,00 26.832.500,00 24.697.000,00 

III. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 0,00 1.439.897,42 

IV. Sonstige Rückstellungen 3.149.500,00 23.100,00 3.172.600,00 3.181.000,00 

E. Depotverbindlichkeiten aus dem abge- 
gebenen Rückversicherungsgeschäft 0,00 1.020.891,21 1.020.891,21 1.076.520,55 

F.  Sonstige Verbindlichkeiten 

I. Verbindlichkeiten aus dem direkten 
Versicherungsgeschäft 

1. an Versicherungsnehmer 122.207,18 8.986,22 131.193,40 131.534,29 

2. an Versicherungsvermittler 834.841,49 22.111,77 856.953,26 836.397,83 

3. an Versicherungsunternehmen 56.597,78 0,00 56.597,78 83.751,31 

II. Abrechnungsverbindlichkeiten 1.075.152,09 544.339,78 1.619.491,87 1.108.456,01 
aus dem Rückversicherungsgeschäft 

III. Andere Verbindlichkeiten 3.946.745,65 48.627,66 3.995.373,31 4.472.982,25 

G. Rechnungsabgrenzungsposten 3.130.810,59 8.233.936,48 11.364.747,07 584.512,96 

 173.034.392,85 262.573.408,82 435.607.801,67 408.158.347,45 

 
Bregenz, 12. April 2017 
 
Der Vorstand Robert Sturn e. h. 

Mag. Klaus Himmelreich e.h. 
 

„Ich bestätige gemäß § 305 Abs. 7 VAG, dass das Deckungserfordernis durch die Widmung von für die Bedeckung 
geeigneten Vermögenswerten voll erfüllt ist.“ 
 

Wien, am 21. März 2017 MR Mag. Wolfgang Fend e. h. 

Treuhänder 
 

Ich bestätige, dass die Deckungsrückstellung gemäß § 152 VAG und die Prämienüberträge gemäß § 151 VAG nach den dafür 
geltenden Vorschriften und versicherungsmathematischen Grundlagen berechnet und die dabei verwendeten 
versicherungsmathematischen Grundlagen angemessen sind und dem Prinzip der Vorsicht genügen. 
 
Die zum 31. Dezember 2016 unter der Position Deckungsrückstellung ausgewiesene Summe von € 220.122.430,44 enthält 
die Deckungsrückstellung des eigenen Geschäfts. Der Anteil der Rückversicherer an der Deckungsrückstellung beträgt 
€ 1.458.590,--. 
 

Die unter der Position Prämienüberträge ausgewiesene Summe von € 1.992.114,30 enthält den Prämienübertrag des 
eigenen Geschäfts. Der Anteil der Rückversicherer an den Prämienüberträgen beträgt € 1.020.891,21. 
 

Des Weiteren bestätige ich, dass die Prämien für neu abgeschlossene Versicherungsverträge voraussichtlich ausreichen, um 
die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen zu gewährleisten, insbesondere die Bildung 
angemessener Rückstellungen gemäß dem 7. Hauptstück des VAG zu ermöglichen. 

 

Die Gewinnbeteiligung der Versicherungsnehmer entspricht dem Gewinnplan. 
 

Der Bestätigungsvermerk wird uneingeschränkt erteilt. 
 

Bregenz, am 28. März 2017 Robert Sturn e. h. 

verantwortlicher Aktuar 
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Bestätigungsvermerk 

 

Bericht zum Jahresabschluss 

 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss der Vorarlberger Landes-Versicherung V.a.G, Bregenz, bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2016, der Gewinn- und Verlustrechnung für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, 
geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst 
getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2016 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das an 
diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen 
Vorschriften und den sondergesetzlichen Bestimmungen für Versicherungsgesellschaften. 

 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). 
Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

 

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Prüfungsausschusses für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und dafür, dass dieser in 
Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den sondergesetzlichen 
Bestimmungen für Versicherungsgesellschaften ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als 
notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit - sofern einschlägig - anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder die 
Gesellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen, oder haben keine realistische Alternative dazu. 

 
Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft. 
 

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser 
Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA 
erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 
 

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung 
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
 

Darüber hinaus gilt: 

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als 
ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
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- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben. 

 

- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung 
und damit zusammenhängende Angaben. 

 

- Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann. 
Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge 
haben. 

 

- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass 
ein möglichst getreues Bild erreicht wird. 

 

- Wir tauschen uns mit dem Prüfungsausschuss unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche 
Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus. 

 

Bericht zum Lagebericht 

Der Lagebericht ist auf Grund der österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht und ob er nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde. 
 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den sondergesetzlichen Vorschriften für 
Versicherungsgesellschaften. 

 

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des Lageberichts durchgeführt. 

 

Urteil 

Nach unserer Beurteilung ist der Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt worden und steht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss. 

 

Erklärung 

Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des gewonnenen Verständnisses über 
die Gesellschaft und ihr Umfeld haben wir keine wesentlichen fehlerhaften Angaben im Lagebericht festgestellt. 

 

Wien, am 12. April 2017 

 

KPMG Austria GmbH 

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

Mag. Thomas Smrekar Wirtschaftsprüfer 

 

 

1. Allgemeine Grundsätze 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 des VORARLBERGER LANDES-VERSICHERUNG V.a.G., Bregenz, wurde nach den 
Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuches sowie des Versicherungsaufsichtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens 
zu vermitteln, aufgestellt. 

 

Bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung beachtet 
und eine Fortführung des Unternehmens unterstellt. 
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2. Offenlegung und Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

2.1 Änderung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Im Geschäftsjahr 2016 wurde die Bewertung der Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapiere der 
Abteilung Leben vom strengen Niederstwertprinzip auf das gemilderte Niederstwertprinzip umgestellt.  

 

Durch die Erstanwendung des RÄG 2014 haben sich per 1. Jänner 2016 Zuschreibungen in Höhe von TEUR 11.845,7 
ergeben, welche als Übertragungsrücklage in die passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt worden sind. Per 
31. Dezember 2016 hat die Übertragungsrücklage einen Stand von TEUR 11.034,4. 

 

2.2 Aktiva 

2.2.1 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 

Die abnutzbaren immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige 
Abschreibungen in Höhe von 10 % und 25 % pa, angesetzt. 
 

2.2.2 Kapitalanlagen 

Grundstücke werden zu Anschaffungskosten, Bauten werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um 
planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden mit den steuerlich anerkannten 
Abschreibungssätzen bemessen. 
 

Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet. 
Schuldverschreibungen und andere Wertpapiere von und Darlehen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht, werden mit dem Nennbetrag der aushaftenden Forderungen bewertet. 
 

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere werden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet. Die 
außerplanmäßigen Abschreibungen betrugen im Geschäftsjahr TEUR 2.441,1 (2015: TEUR 907,8). 
 

Im Bilanzposten Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere sind strukturierte Vermögensgegenstände ohne 
Kapitalgarantie enthalten; davon entfielen auf: 

 

 

Vermögensgegenstände, bei denen ein Zins- und/oder Kapitalausfall  

in jeder beliebigen Kombination möglich sein kann 1.615,0 1.752,9 

 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere werden in der Bilanzabteilung Schaden/Unfall nach dem 
strengen Niederstwertprinzip und in der Bilanzabteilung Leben nach dem gemilderten Niederstwertprinzip bewertet. Die 
außerplanmäßigen Abschreibungen betrugen im Geschäftsjahr TEUR 182,9 (2015: TEUR 868,9). 
 

Vorauszahlungen auf Polizzen und die übrigen Sonstigen Ausleihungen werden mit dem Nennbetrag der aushaftenden 
Forderungen bewertet. Darlehen mit indexabhängigem Rückzahlungsrisiko werden nach dem strengen 
Niederstwertgrundsatz bewertet. 
 

Sonstige Ausleihungen, die nicht durch einen Versicherungsvertrag gesichert sind, wurden in Höhe von TEUR 28.200,0 
(31. Dezember 2015: TEUR 30.642,5) an zwei Bundesländer, an mehrere Kreditinstitute sowie an ein Versorgungs- und ein 
Infrastrukturunternehmen gewährt. 
 

Im Bilanzposten Sonstige Ausleihungen sind strukturierte Vermögensgegenstände ohne Kapitalgarantie enthalten; davon 
entfielen auf: 

 

 

Vermögensgegenstände, bei denen ein Zins- und/oder Kapitalausfall  

in jeder beliebigen Kombination möglich sein kann 2.700,0 3.173,0 

 

Die Zeitwerte der Kapitalanlagen, entsprechend den Bestimmungen des § 155 Abs. 5 VAG, betragen: 
 

 

Grundstücke und Bauten 58.077,0 57.468,6 

Anteile an verbundenen Unternehmen 902,5 944,8 

Beteiligungen 1.625,8 1.813,1 

Schuldverschreibungen und anderen Wertpapiere von und Darlehen an Unternehmen, mit  

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 120,9 0,0 

 

 Zeitwert 
TEUR 

Bilanzwert 
TEUR 

 Zeitwert 
TEUR 

Bilanzwert 
TEUR 

 31.12.2015 
TEUR 

31.12.2016 
TEUR 
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Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 179.543,2 159.636,3 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 171.496,7 172.872,9 

Hypothekenforderungen 0,0 3,1 

Vorauszahlungen auf Polizzen 3,6 28,9 

Sonstige Ausleihungen 28.673,0 31.233,7 

 

Die Grundstücke und Bauten wurden im Jahr 2016 nach der Ertragswertmethode bewertet. Die Anteile an verbundenen 
Unternehmen und die Beteiligungen wurden infolge untergeordneter Bedeutung nach der Equity-Methode bewertet. Die 
Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapiere, die Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen 
Wertpapiere sowie die Darlehen mit indexabhängigem Rückzahlungsrisiko wurden zu Börsenwerten bzw. zu sonstigen 
Tageswerten bewertet. Die übrigen Kapitalanlagen wurden zu Nennwerten angesetzt. 
 
2.2.3 Kapitalanlagen der fondsgebundenen und der indexgebundenen Lebensversicherung 

Die in den Kapitalanlagen der fondsgebundenen und der indexgebundenen Lebensversicherung enthaltenen Wertpapiere 
wurden nach den VAG-Bestimmungen zu Tageswerten bewertet. 
 

2.2.4 Forderungen und anteilige Zinsen 

Forderungen und anteilige Zinsen werden mit dem Nominalwert bilanziert. Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von 
weniger als einem Jahr. 
 

2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände 

Die Bewertung der Sachanlagen (ausgenommen Grundstücke und Bauten) erfolgt zu Anschaffungskosten, vermindert um 
planmäßige Abschreibungen, die mit den steuerlich anerkannten Abschreibungssätzen bemessen werden. Geringwertige 
Vermögensgegenstände werden im Zugangsjahr zur Gänze abgeschrieben. 
 

2.3 Passiva 

2.3.1 Eigenkapital 

Die Sicherheitsrücklage wird entsprechend den satzungsmäßigen Bestimmungen gebildet. 
 

2.3.2 Versicherungstechnische Rückstellungen 

Die Prämienüberträge im direkten Geschäft der Schaden- und Unfallversicherung werden anteilig nach der pro-rata-
temporis-Methode berechnet. Der Kostenabzug beträgt in der Kfz-Haftpflichtversicherung 10 % und in den übrigen 
Versicherungszweigen 15 % (31. Dezember 2016: TEUR 1.278,0; 31. Dezember 2015: TEUR 1.279,9). In der 
Lebensversicherung werden die Prämienüberträge nach den hierfür geltenden Vorschriften und 
versicherungsmathematischen Grundlagen gebildet. 

 

Die Deckungsrückstellung in der konventionellen Lebensversicherung (direktes Geschäft) wird nach den hierfür geltenden 
Vorschriften und versicherungsmathematischen Grundlagen berechnet. Vom Gesamtbetrag der Deckungsrückstellung 
entfallen TEUR 15.625,0 (31. Dezember 2015: TEUR 15.479,0) auf zugeteilte Gewinnanteile. 

 

Die Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle im direkten Geschäft der Schaden- und Unfallversicherung 
und der Lebensversicherung wird für die bis zum Bilanzstichtag gemeldeten Schäden durch Einzelbewertung der noch nicht 
erledigten Versicherungsfälle bemessen. Für die ab dem 1. Jänner des Folgejahres noch zu erwartenden Spätschäden 
wurden nach den Erfahrungen der Vergangenheit bemessene Pauschalrückstellungen gebildet. 
 

Im indirekten Geschäft der Schaden- und Unfallversicherung beruhen die Prämienüberträge und die Rückstellungen für 
noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle im Wesentlichen auf den Meldungen der Zedenten zum Stichtag 
31. Dezember 2015. Die gemeldeten Schadenreserven werden um Zuschläge ergänzt, wenn dies nach den Erfahrungen der 
Vergangenheit für erforderlich gehalten wird. 
 

Die in der Vorjahresbilanz ausgewiesene Rückstellung für noch nicht abgewickelte Schäden und Schadenerhebungsaufwen-
dungen im direkten Geschäft wurde im Jahr 2016 wie folgt abgewickelt: 

 
 
 
Rückstellung am 31. Dezember 2015 83.507.590,91 37.839.896,86 45.667.694,05 

Zahlungen 2016 für Vorjahre -10.690.123,22 -3.798.524,52 -6.891.598,70 

Rückstellung am 31. Dezember 2016 für Vorjahre -66.181.031,06 -35.930.642,69 -30.250.388,37 

Abwicklungsgewinn 6.636.436,63 -1.889.270,35 8.525.706,98 

 (31.12.2015: 8.944.621,21 1.408.366,08 7.536.255,13) 

 
 Gesamt- 

rechnung 
EUR 

Anteil der Rück- 
versicherer 

EUR 

Eigenbehalt 
EUR 
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Die Rückstellung für erfolgsabhängige Prämienrückerstattung bzw. Gewinnbeteiligung der Versicherungsnehmer enthält die 
Beträge, die aufgrund der hierfür geltenden Vorschriften, der versicherungsmathematischen Grundlagen und der Satzung 
für Prämienrückerstattungen an die Versicherungsnehmer gewidmet wurden und über die am Bilanzstichtag noch keine 
Verfügung getroffen war. Die in der Rückstellung ausgewiesenen Beträge übersteigen die Beträge, die für die Zuteilung der 
bereits vom Aufsichtsrat beschlossenen bzw. noch zu genehmigenden Gewinnanteile benötigt werden, um rund € 8,9 Mio. 
(31. Dezember 2015: € 9,6 Mio.). 

 

Die Schwankungsrückstellung wird unter Berücksichtigung der Vorschriften der Verordnung der 
Finanzmarktaufsichtsbehörde über die Bildung einer Schwankungsrückstellung in der Schaden- und Unfallversicherung von 
Versicherungsunternehmen (VU-SWRV 2016), BGBl. II Nr. 315/2015 in der geltenden Fassung berechnet. 

 

Die in den sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen ausgewiesene Stornorückstellung enthält eine pauschale 
Einzelwertberichtigung zu den Prämienforderungen an Versicherungsnehmer in Höhe von TEUR 5,3 (31. Dezember 2015: 
TEUR 5,8). Zudem enthalten die sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen eine Rückstellung für den Terrorpool in 
Höhe von TEUR 849,8 (31. Dezember 2015: TEUR 849,0). 

 

Die versicherungstechnischen Rückstellungen der fondsgebundenen und der indexgebundenen Lebensversicherung 
bestehen ausschließlich aus der Deckungsrückstellung, die sich aus der Ansammlung der Anlageprämien ergibt. Die 
Deckungsrückstellung berechnet sich aus der Zahl der Fondsanteile multipliziert mit dem jeweiligen Rücknahmepreis zum 
Bewertungsstichtag bzw. aus dem Wert der zugrundeliegenden Anleihen zum Bewertungsstichtag. 

 

Die technischen Posten des übernommenen Rückversicherungsgeschäfts (versicherungstechnische Rückstellungen, 
technische Erträge und Aufwendungen) und die damit zusammenhängenden Retrozessionsabgaben werden überwiegend 
um ein Jahr zeitversetzt in den Jahresabschluss aufgenommen. Die im Geschäftsjahr in die Gewinn- und Verlustrechnung 
aufgenommenen verrechneten Prämien betragen in der Abteilung Schaden und Unfall TEUR 4.730,1 (31. Dezember 2015: 
TEUR 3.812,6); davon entfallen TEUR 3.870,7 (31. Dezember 2015: TEUR 3.613,2) auf Prämien, die um ein Jahr zeitversetzt 
verrechnet werden. Die erfolgsneutral gebuchten Salden der in den eingelangten Abrechnungen der Zedenten für das Jahr 
2016 und in den erstellten Retrozessions-abrechnungen enthaltenen technischen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 
TEUR -33,0 (31. Dezember 2015: TEUR 275,7) sind in den aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten. 

 

Die Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Rückstellungen werden entsprechend den vertraglichen 
Vereinbarungen bilanziert. 

 

2.3.3 Nichtversicherungstechnische Rückstellungen 

Eine für den Stichtag 31. Dezember 2016 mit einem Netto-Rechnungszinssatz von 2,0 % (31. Dezember 2015: 2,0 %) 
erstellte finanzmathematische Berechnung der gesamten Abfertigungsverpflichtungen (Teilwertverfahren) ergab ein 
Deckungskapital in Höhe von TEUR 6.225,0, das sind 67,6 % (31. Dezember 2015: 65,7 %) der gesetzlichen und 
kollektivvertraglichen Abfertigungsansprüche am Bilanzstichtag. Die unternehmensrechtlichen Rückstellungen für 
Abfertigungen betragen somit zum 31. Dezember 2016 TEUR 6.225,0. Die zum 31. Dezember 2016 gemäß § 14 EStG 
berechneten Abfertigungsrückstellungen sind um TEUR 819,7 niedriger (31. Dezember 2015: TEUR 1.001,6 niedriger) als die 
in der Unternehmensbilanz ausgewiesenen Beträge. Der finanzmathematischen Berechnung nach dem Teilwertverfahren 
wurden die Bezüge am 31. Dezember 2016 zugrunde gelegt. Es wurde kein Fluktuationsabschlag vorgenommen. 

 

Die bilanzierten Rückstellungen für Pensionen betragen 100,0 % (31. Dezember 2015: 100,0 %) des mit einem Netto-
Rechnungszinssatz von 2,0 % (31. Dezember 2015: 2,0 %) und dem Tafelwerk AVÖ 2008-P Rechnungsgrundlagen für die 
Pensionsversicherung - Pagler & Pagler berechneten Deckungskapitals der Pensionsanwartschaften und des Barwerts der 
flüssigen und aufgeschobenen Pensionen. Unter Berücksichtigung des Pensionsharmonisierungsgesetzes 2004 wurde als 
Pensionsantrittsalter bei Männern das 62. und bei Frauen das 60. Lebensjahr zugrunde gelegt; von der Rückstellung ist ein 
Betrag von TEUR 9.818,7 (31. Dezember 2015: TEUR 7.916,8) versteuert. 

 

Das nach den Vorschriften des Unternehmensrechts berechnete Rückstellungserfordernis (Barwert der flüssigen und 
aufgeschobenen Pensionen, nach dem Teilwertverfahren berechnetes Deckungskapital für die Pensionsanwartschaften) 
wurde unter Verwendung des angeführten Tafelwerks bzw. unter der Berücksichtigung des angeführten 
Pensionsantrittsalters ermittelt. Aus der Umstellung vom Gegenwartsverfahren auf das Teilwertverfahren ergibt sich für das 
Jahr 2016 ein Mehraufwand in Höhe von TEUR 1.646,4 und für das Jahr 2017 ein Mehraufwand in Höhe von TEUR 1.646,4, 
nachdem vom Wahlrecht der Aufteilung über längstens fünf Jahre gemäß § 906 Abs. 33 UGB insofern Gebrauch gemacht 
wird, als das eine Aufteilung auf zwei Jahre erfolgt. 

 

Das Unternehmen bildet eine Rückstellung für Jubiläumsgeldzahlungen. In der Bilanz zum 31. Dezember 2016 wurde das 
mit einem Netto-Rechnungszinssatz von 2,0 % (31. Dezember 2015: 2,0 %) ab Diensteintritt angesammelte Deckungskapital 
für die erreichbaren Dienstjubiläen in Höhe von TEUR 1.079,0 (31. Dezember 2015: TEUR 1.168,0) rückgestellt; von der 
Rückstellung ist ein Betrag von TEUR 352,5 versteuert (31. Dezember 2015: TEUR 368,0). Der finanzmathematischen 
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Berechnung nach dem Teilwertverfahren wurden die Bezüge am 31. Dezember 2016 zugrunde gelegt. Es wurde kein 
Fluktuationsabschlag vorgenommen. 

 

Die Zinsaufwendungen, die die angeführten Rückstellungen betreffen sowie die Auswirkungen aus einer Änderung des 
Zinssatzes werden im betreffenden betrieblichen Aufwand erfasst. Der Netto-Rechnungszinssatz von 2,0 % errechnet sich 
aus der durchschnittlichen Verzinsung aufgrund der Null-Kupon-Euro-Swapkurve und den Preissteigerungen der letzten 10 
Jahre. 

 

Die übrigen nichtversicherungstechnischen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und der Höhe oder 
dem Anfallszeitpunkt nach noch nicht feststehenden Verbindlichkeiten. 

 

2.3.4 Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der 
Vorsicht angesetzt. Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. 

 

2.4 Latente Steuern 

Zum 31. Dezember 2016 beliefen sich die aktivierten latenten Steuern gemäß § 198 Abs. 10 UGB auf TEUR 4.832,1 
(31. Dezember 2015: TEUR 4.195,7), davon entfielen, berechnet mit einem Steuersatz von 25 %, TEUR 4.739,6 
(31. Dezember 2015: TEUR 4.195,7) auf die Bilanzabteilung Schaden und Unfall und, berechnet mit einem Steuersatz von 
5 %, TEUR 92,5 (31. Dezember 2015: TEUR 0,0) auf die Bilanzabteilung Leben. Es wurde unterstellt, dass sich in den 
künftigen Jahren eine Steuerentlastung in dieser Höhe ergeben wird. Dazu ist zu bemerken, dass eine Steuerentlastung von 
den Unterschiedsbeträgen zwischen dem Bilanzwert in der Unternehmensbilanz und den der Besteuerung zugrunde 
liegenden Wertansätzen für die Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle und für die 
Schwankungsrückstellung nachhaltig nur nach Maßgabe der Einschränkung des Versicherungsgeschäfts realisierbar ist. 

 

Erstmals wurden zum 31. Dezember 2016 aufgrund der Bestimmungen des RÄG 2014 passiv latente Steuern aus der 
Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen in Höhe von TEUR 173,1 ermittelt und mit den aktiv latenten 
Steuern saldiert. 
 
 
passiv latente Steuern 

Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen -52,0 -60,0 -8,0 

aktiv latente Steuern 

Rückstellungen für Abfertigungen 8.072,0 5.953,7 2.118,3 

Rückstellungen für Pensionen 673,9 874,3 -200,4 

Rückstellungen für Jubiläumsgelder 289,8 289,7 0,1 

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 1.252,2 1.083,3 168,9 

Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 3.396,7 3.134,5 262,2 

Schwankungsrückstellung 5.160,3 5.288,1 -127,8 

Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen 165,5 159,1 6,4 

 19.010,3 16.782,6 2.227,7 
 18.958,3 16.782,6 2.175,7 

davon 25 % 4.739,6 4.195,7 543,9 

 
 
passiv latente Steuern 

Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen -121,1 -117,0 -4,1 

aktiv latente Steuern    

Rückstellungen für Abfertigungen 1.746,8 0,0 1.746,8 

Rückstellungen für Pensionen 145,8 0,0 145,8 

Rückstellungen für Jubiläumsgelder 62,7 0,0 62,7 

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 0,0 0,0 0,0 

Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 22,5 0,0 22,5 

Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen -6,2 0,0 -6,2 

 1.971,6 0,0 1.971,6 

 1.850,5 0,0 1.850,5 

davon 5 % 92,5 0,0 92,5 

 

 Schaden- und Unfallversicherung Veränderung 
in TEUR 

31.12.2016 
in TEUR 

31.12.2016 
in TEUR 

 Lebensversicherung Veränderung 
in TEUR 

31.12.2016 
in TEUR 

31.12.2016 
in TEUR 
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3. Erläuterungen zu Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 

3.1 Erläuterungen zur Bilanz 

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Kapitalanlagen 

Die Entwicklung der Posten Immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und Bauten, Anteile an verbundenen 
Unternehmen und Beteiligungen stellt sich wie folgt dar: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stand am 31. Dezember 2015 208,6 33.042,5 237,4 1.303,2 0,0 

Zugänge 8,0 679,1 0,0 0,0 130,0 

Abgänge 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,1 

Abschreibungen -72,4 -656,5 0,0 0,0 0,0 

Stand am 31. Dezember 2016 144,2 33.065,2 237,4 1.303,2 120,9 

 

3.1.2 Andere Verbindlichkeiten 

Von den anderen Verbindlichkeiten entfallen am 31. Dezember 2016 TEUR 3.282,0 (31. Dezember 2015: TEUR 3.579,5) auf 
Steuerverbindlichkeiten und TEUR 424,2 (31. Dezember 2015: TEUR 432,8) auf Verbindlichkeiten für die soziale Sicherheit. 

 

3.2 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

3.2.1 Änderungen der Form der Darstellung gegenüber dem Vorjahr 

Im Zuge der Umstellung auf das RÄG 2014 wurden, um die Vorjahreswerte in der Bilanz entsprechend darstellen zu können, 
Positionen angepasst (Umgliederung). 

 

Der unversteuerte Teil der Risikorücklage gemäß § 73 a VAG 1978 wurde in die Risikorücklage im Posten Eigenkapital 
umgegliedert. 

Die Bewertungsreserven auf Grund von Sonderabschreibungen wurden in die freien Rücklagen im Posten Eigenkapital 
umgegliedert. 

 

3.2.2 Aufwendungen 

In den Posten Aufwendungen für Versicherungsfälle, Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb, Sonstige 
versicherungstechnische Aufwendungen und Aufwendungen für Kapitalanlagen sind enthalten: 
 
 
Gehälter und Löhne 10.796,1 10.834,1 

Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an die 
betriebliche Mitarbeitervorsorgekasse 536,9 587,5 

Aufwendungen für Altersversorgung 3.173,6 2.821,1 

Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben 
sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge 2.864,4 2.853,9 

Sonstige Sozialaufwendungen 209,9 209,9 

 

3.2.3 Geschäftsentwicklung 

Die verrechneten Prämien für Lebensversicherungen gliedern sich wie folgt auf: 
 
 
Direktes Geschäft 24.097,9 24.182,1 

Indirektes Geschäft 9,4 9,8 

 24.107,3 24.191,9 

 

Von den verrechneten Prämien im direkten Geschäft entfallen im Jahr 2016 TEUR 2.774,9 (2015: TEUR 2.708,7) auf 
fondsgebundene und TEUR 2.303,0 (2015: TEUR 2.324,8) auf indexgebundene Lebensversicherungen (darin enthalten sind 
TEUR 2.303,0 prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge gemäß § 108 g bis i EStG; 2015: TEUR 2.325,2). 
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Die verrechneten Prämien für die Lebensversicherungen im direkten Geschäft setzen sich wie folgt zusammen: 
 
 
Einzelversicherungen 24.097,9 24.182,1 

Verträge mit Einmalprämien 2.840,3 3.234,1 

Verträge mit laufenden Prämien 21.257,6 20.948,0 

 24.097,9 24.182,1 

Verträge mit Gewinnbeteiligung 21.706,1 21.776,5 

Verträge ohne Gewinnbeteiligung 2.391,8 2.405,6 

 24.097,9 24.182,1 

 

Der Rückversicherungssaldo der Lebensversicherung war im Jahr 2016 mit TEUR 251,0 positiv (2015: TEUR 133,8 positiv). 

 

Die verrechneten Prämien des direkten Schaden- und Unfallversicherungsgeschäfts stammen überwiegend aus inländischen 
Versicherungsgeschäften. 

 

Von den verrechneten Prämien in der Gesamtrechnung der Abteilung Leben (TEUR 24.107,3) stammen TEUR 3.302,4 (2015: 
TEUR 3.472,6) aus dem Dienstleistungsverkehr in Deutschland; aus diesem Vertrieb wurde im direkten Geschäft im Jahr 
2016 ein positives versicherungstechnisches Ergebnis in Höhe von TEUR 251,6 (2015: negatives versicherungstechnisches 
Ergebnis in Höhe von TEUR 48,1) erzielt. 

 

Die verrechneten Prämien, die abgegrenzten Prämien, die Aufwendungen für Versicherungsfälle, die Aufwendungen für 
den Versicherungsbetrieb und der Rückversicherungssaldo in der Schaden- und Unfallversicherung gliedern sich im Jahr 
2016 wie folgt auf: 
 

 
 
 
Direktes Geschäft 

Feuer- und Feuerbetriebs- 
unterbrechungsversicherung 9.394,8 9.410,9 6.286,6 3.307,0 1.405,2 

Haushaltversicherung 8.047,4 8.050,8 3.570,7 2.980,9 -630,5 

Sonstige Sachversicherungen 13.663,5 13.710,6 7.581,1 4.893,5 -1.082,0 

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 9.568,2 9.567,5 6.760,9 2.441,8 -893,0 

Sonstige Kraftfahrzeugversicherungen 7.082,3 7.014,2 6.029,8 2.042,2 -454,5 

Unfallversicherung 6.449,6 6.432,9 5.963,2 2.227,8 460,7 

Haftpflichtversicherung 5.482,5 5.486,4 10.275,3 2.019,1 6.685,1 

Rechtsschutzversicherung 2.743,1 2.724,9 1.234,4 966,0 0,0 

Sonstige Versicherungen 1.084,9 1.087,7 404,3 338,6 -246,8 

 63.516,3 63.485,9 48.106,2 21.217,0 5.244,1 

(31.12.2015: 61.480,4 61.366,1 38.588,0 19.439,8 -1.135,1) 

Indirektes Geschäft 

Sonstige Versicherungen 4.730,1 4.687,9 3.128,2 1.480,9 -28,9 

(31.12.2015: 3.812,6 3.791,2 2.352,4 1.126,2 -91,0) 

Direktes und indirektes  
Geschäft insgesamt 68.246,4 68.173,8 51.234,4 22.697,9 5.215,2 

(31.12.2015: 65.293,0 65.157,2 40.940,4 20.566,0 -1.226,1) 

 

4. Angaben über personelle Verhältnisse 

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug 198 (2015: 195); von der gesamten Anzahl entfallen 192 (2015: 191) auf 
Angestellte und 6 (2015: 4) auf Arbeiter. 

 

Im Durchschnitt waren im Geschäftsjahr 2016 49 (2015: 50) Mitarbeiter mit der Geschäftsaufbringung (Verkauf) befasst und 
149 (2015: 145) Mitarbeiter im Betrieb beschäftigt. Vom Personalaufwand 2016 entfielen TEUR 5.937,1 (2015: TEUR 
6.116,1) auf die Geschäftsaufbringung und TEUR 11.643,8 (2015: TEUR 11.190,4) auf den Betrieb. 
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